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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz 
über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an 
Hochschulen geändert wird - Stellungnahme der Mittelbaukurie 
der Formal- und Naturwissenschaftlichen Fakultät der Univ. Wien 

Eine Neuregelung der Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätiqkeiten an 
Hochschulen ist grundsätzlich zu begrüßen. Der obgenannte Entwurf 
erscheint allerdings unserer Erfahrung nach in der vorqelegten Form 
nicht ziel führend, da er weder die Abdeckung von Pflicht- und Wahlpflicht
lehrveranstaltungen gewährleistet, noch einen hinreichenden Anreiz zur 
Abhaltung ergänzender Speziallehrveranstaltungen bietet. Wir schlaqen daher 
folgende Modifikationen vor: 
1) Habilitierte sollen über die im Entwurf vorgeschlagenen 4 Semesterwochenstd. 
hinaus eine Kollegiengeld-Abgeltung bis zu einem Gesamtausmaß von 10 Semester
wochenstd. erhalten können, wenn es sich bei den zusätzlichen Lehrveranstaltunoen 
um Pflicht- oder Wahlpflichtlehrveranstaltungen handelt, deren Bedarf durch die 
Studienkommission bestätiot ist. Im Hinblick auf das analoqe Verwendunqsbild 
von Professoren und habilitierten Mittelbauangehörigen erscheint diese-An
gleichung an die für Professoren geltende Regelung gerechtfertigt. Für nicht
habilitierte Mittelbauangehörige ist auf Grund der für die Erteilunq von 
Lehraufträgen gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikations- und Bedarfsprüfung 
eine gesonderte Regelung nicht erforderlich. 
2) Um eine Benachteiligung kleinerer Fächer zu vermeiden und die Abhaltung 
von Spezial vorlesungen, insbesondere für Doktoratsstudien, zu fördern, sollte 
die Akademische Gepflogenheit des "tres faciunt collegium" beibehalten werden, 
al so di e Mi ndestanzah 1 der teil nehmenden Studi erenden mi t2 festgel egt werden. 
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